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Regeste

Datenschutz

Erwägungen

E. 1.1
Das vorliegende Verfahren F-1981/2026 hat einzig die vom Beschwerdeführer beanstandete
ZEMIS-Datenänderung zum Gegenstand, welche die Vorinstanz dem Beschwerdeführer in
Ziffer 6 des Dispositivs der Verfügung vom 10. März 2026 mitgeteilt hat.

E. 1.2
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet unter anderem über Beschwerden gegen
Verfügungen der Vorinstanz, welche - wie vorliegend - das Gebiet der
ZEMIS-Datenbearbeitung respektive des Datenschutzes beschlagen (vgl. Art. 31-33 VGG).
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, sofern das VGG nichts anderes bestimmt (Art.
37 VGG).

E. 1.3
Der Beschwerdeführer ist zur Beschwerdeanhebung legitimiert (Art. 48 Abs. 1) und hat die
Beschwerde frist- und formgerecht (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) eingereicht.
Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 2.1
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in Verfahren betreffend Datenänderung im
ZEMIS mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung somit
auf die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige und unvollständige Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts sowie auf die Unangemessenheit hin (Art. 49 VwVG).

E. 2.2
Das Bundesverwaltungsgericht verzichtete vorliegend auf die Durchführung eines
Schriftenwechsels (Art. 57 Abs. 1 VwVG e contrario).

E. 3.1
Der Beschwerdeführer erhebt formelle Rügen, die sowohl das Beschwerdeverfahren
betreffend den Nichteintretens- und Wegweisungsentscheid unter der Verfahrensnummer
F-1925/2026 als auch das vorliegende Beschwerdeverfahren betreffend die Datenänderung
im ZEMIS betreffen.

E. 3.2
Er rügt eine unvollständige und unrichtige Sachverhaltsermittlung und zudem eine
«Verletzung der Begründungspflicht sowie des rechtlichen Gehörs». Die Vorinstanz habe



mit der angefochtenen Verfügung den Untersuchungsgrundsatz verletzt und stelle den
rechtserheblichen Sachverhalt unrichtig und unvollständig fest, da sie ihrem Entscheid
falsche Tatsachen zugrunde gelegt habe. Sie habe die Bedeutung der originalen E-Tazkira
verkannt und mit der einer Papier-Tazkira gleichgestellt. Darüber hinaus verfahre die
Vorinstanz rein spekulativ, indem sie das Aussageverhalten des Beschwerdeführers als
täuschend und unplausibel einstufe. Dabei verkenne sie, dass Widersprüche in seinen
Aussagen auf seine eingeschränkte Bildung zurückzuführen sein könnten und nicht
zwingend auf eine bewusste Täuschungsabsicht hindeuten würden. Schliesslich gehe die
Vorinstanz davon aus, dass er in Bulgarien mit dem Geburtsdatum 1. Januar 2007 registriert
sei. Es sei nicht nachvollziehbar, wie die Vorinstanz zu dieser Annahme gelange, zumal die
bulgarischen Behörden in ihrem Zustimmungsschreiben lediglich den 18. Februar 2007 als
sein dort registriertes Geburtsdatum erwähnt hätten.

E. 3.3.1
Hierzu hielt das Bundesverwaltungsgericht bereits in dem rechtskräftigen Urteil
F-1925/2026 vom 15. April 2026 betreffend den Nichteintretens- und
Wegweisungsentscheid fest, dass die Vorinstanz ihrer Untersuchungspflicht sowie dem
Gehörsanspruch des Beschwerdeführers entsprochen habe. Sie habe den rechterheblichen
Sachverhalt hinreichend abgeklärt und sei ihrer Begründungspflicht rechtsgenüglich
nachgekommen. Im Rahmen der Sachverhaltsschilderung habe sie festgehalten, dass der
Beschwerdeführer mit Schreiben vom 4. März 2026 seine E-Tazkira im Original
eingereicht habe und sein Geburtsdatum darauf mit dem 8. August 2008 angegeben werde.
Welche rechtlichen Folgen dies habe, sei keine Frage der Sachverhaltsfeststellung, sondern
der materiellrechtlichen Beurteilung. Ferner habe sie in der angefochtenen Verfügung
festgehalten, dass das Geburtsdatum des Beschwerdeführers gemäss dem
Zustimmungsschreiben der bulgarischen Behörden vom 20. Januar 2026 dort mit dem 18.
Februar 2007 erfasst worden sei. Aufgrund seiner widersprüchlichen Angaben betrachte sie
jedoch den 1. Januar 2007 als sein wahrscheinlicheres Geburtsdatum. Dass er die
Auffassung und Schlussfolgerungen der Vorinstanz hinsichtlich seines Geburtsdatums und
deren Würdigung seiner Aussagen nicht teile, stelle keine Verletzung der
Begründungspflicht oder eines anderen Teilgehalts des rechtlichen Gehörs dar, sondern
betreffe ebenfalls die materiellrechtliche Beurteilung (vgl. BVGer Urteil F-1925/2026 vom
15. April 2026 E. 3.3.3).

E. 3.3.2
Diese Erwägungen gelten auch für das Beschwerdeverfahren betreffend die Datenänderung
im ZEMIS. Die Vorinstanz hat mithin auch diesbezüglich den rechterheblichen Sachverhalt
hinreichend abgeklärt sowie dem Gehörsanspruch des Beschwerdeführers Genüge getan.

E. 3.4
Die formellen Rügen erweisen sich somit als unbegründet, weshalb keine Veranlassung
besteht, die Sache zur Sachverhaltsabklärung beziehungsweise Gehörswahrung und
Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das diesbezügliche Eventualbegehren
ist abzuweisen.

E. 4.1
Die Vorinstanz führt zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben das ZEMIS, welches der
Bearbeitung von Personendaten aus dem Ausländer- und dem Asylbereich dient (Art. 1
Abs. 1 i.V.m. Art. 2 des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den Ausländer-



und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 [BGIAA, SR 142.51]) und in der Verordnung über
das Zentrale Migrationsinformationssystem vom 12. April 2006 (ZEMIS-Verordnung, SR
142.513) näher geregelt ist. Nach Art. 19 Abs. 1 ZEMIS-Verordnung richten sich die
Rechte der Betroffenen, insbesondere deren Auskunfts-, Berichtigungs- und
Löschungsrecht sowie das Recht auf Informationen über die Beschaffung besonders
schützenswerter Personendaten, nach dem Datenschutzgesetz (DSG, SR 235.1) und dem
VwVG.

E. 4.2
Wer Personendaten bearbeitet, hat sich über deren Richtigkeit zu vergewissern (Art. 6 Abs.
5 DSG). Werden Personendaten von Bundesorganen bearbeitet, kann jede betroffene
Person insbesondere verlangen, dass unrichtige Personendaten berichtigt werden (Art. 32
Abs. 1 i.V.m. Art. 41 Abs. 2 Bst. a DSG). Auf die Berichtigung besteht in einem solchen
Fall ein absoluter und uneingeschränkter Anspruch. Die ZEMIS-Verordnung sieht zudem in
Art. 19 Abs. 3 ausdrücklich vor, dass unrichtige Daten von Amtes wegen zu berichtigen
sind. Grundsätzlich hat die das Berichtigungsbegehren stellende Person die Richtigkeit der
von ihr verlangten Änderung zu beweisen, die Bundesbehörde im Bestreitungsfall dagegen
die Richtigkeit der von ihr bearbeiteten Personendaten (Urteile des BGer 1C_236/2023 vom
1. September 2023 E. 2.1.3 m.H.; 1C_788/2021 vom 7. März 2022 E. 3.3; BVGE 2018 VI/3
E. 3.3 m.w.H.). Nach den massgeblichen Beweisregeln des VwVG gilt eine Tatsache als
bewiesen, wenn sie in Würdigung sämtlicher Erkenntnisse so wahrscheinlich ist, dass keine
vernünftigen Zweifel bleiben; unumstössliche Gewissheit ist dagegen nicht erforderlich.
Die mit dem Berichtigungsbegehren konfrontierte Behörde hat zwar nach dem
Untersuchungsgrundsatz den Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen abzuklären (Art.
12 VwVG); die gesuchstellende Person ist jedoch gemäss Art. 13 Abs. 1 Bst. a VwVG
verpflichtet, an dessen Feststellung mitzuwirken (vgl. statt vieler Urteil des BVGer
A-3791/2022 vom 26. Februar 2024 E. 3.3 m.w.H.).

E. 4.3
Kann bei einer verlangten oder von Amtes wegen beabsichtigten Berichtigung weder die
Richtigkeit der bisherigen noch diejenige der neuen Personendaten bewiesen werden,
dürfen grundsätzlich weder die einen noch die anderen Daten bearbeitet werden (vgl. Art. 6
Abs. 5 DSG). Dies ist jedoch nicht immer möglich, müssen doch bestimmte Personendaten
zur Erfüllung wichtiger öffentlicher Aufgaben notwendigerweise bearbeitet werden. Dies
gilt namentlich auch für im ZEMIS erfasste Namen und Geburtsdaten. In solchen Fällen
überwiegt das öffentliche Interesse an der Bearbeitung möglicherweise unzutreffender
Daten das Interesse an deren Richtigkeit. Unter diesen Umständen sieht Art. 32 Abs. 3 DSG
die Anbringung eines Bestreitungsvermerks vor. Spricht dabei mehr für die Richtigkeit der
neuen Daten, sind die bisherigen Angaben zunächst zu berichtigen und die neuen Daten
anschliessend mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen. Verhält es sich umgekehrt,
erscheint also die Richtigkeit der bisher eingetragenen Daten als wahrscheinlicher oder
zumindest nicht als unwahrscheinlicher, sind diese zu belassen und mit einem
Bestreitungsvermerk zu versehen (vgl. Art. 41 Abs. 4 DSG). Über dessen Anbringung ist
jeweils von Amtes wegen und unabhängig davon zu entscheiden, ob ein entsprechender
Antrag gestellt worden ist (vgl. Urteil des BVGer D-2365/2024 vom 1. Mai 2024 E. 4.5
m.w.H.).

E. 4.4



Der Beschwerdeführer konnte im Rahmen der Beschwerde gegen den Nichteintretens- und
Wegweisungsentscheid seine Minderjährigkeit glaubhaft machen (siehe hierzu Urteil
F-1925/2026 E. 5). Gleichwohl gibt es keinen sicheren Nachweis für das vom ihm
angegebene Geburtsdatum, so dass dieses im Rahmen der Beschwerde gegen den Eintrag
im ZEMIS nicht als bewiesen betrachtet werden kann. Damit ist dasjenige Geburtsdatum im
ZEMIS zu belassen oder einzutragen, dessen Richtigkeit wahrscheinlicher ist.

E. 4.4.1
Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass das auf der E-Tazkira des Beschwerdeführers
angegebene Geburtsdatum, der 8. August 2008, mit demjenigen übereinstimmt, das aus der
Kopie seines Passes hervorgeht. Dieses Datum steht zudem im Einklang mit seiner Angabe
im Rahmen der EB UMA, wonach er Afghanistan vor neun Monaten im Alter von 16
Jahren verlassen habe.

E. 4.4.2
Sodann ist darauf hinzuweisen, dass sich gemäss Gutachten vom 14. Januar 2026 zur
forensischen Altersdiagnostik beim Beschwerdeführer in Zusammenschau aller
Untersuchungsbefunde zum Zeitpunkt der Untersuchung am 7. Januar 2026 ein
durchschnittliches Lebensalter von 18 bis 21 Jahren und ein Mindestalter von 16.1 Jahren
ergab, weshalb das angegebene Lebensalter von 16 Jahre und 2 Monate zutreffend sein
könnte. Rechtsprechungsgemäss lässt sich aus diesem Altersgutachten keine verlässliche
Aussage zu den divergierenden Altersangaben des Beschwerdeführers und der Vorinstanz
ableiten (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 4.2.1 f.).

E. 4.4.3
Ferner ist anzumerken, dass das von der Vorinstanz im ZEMIS mit Bestreitungsvermerk
eingetragene Geburtsdatum des Beschwerdeführers (1. Januar 2007) vom bei seiner
Registrierung in Bulgarien erfassten Geburtsdatum (18. Februar 2007) abweicht.

E. 4.4.4
Schliesslich spricht die Angabe des Geburtsdatums des Beschwerdeführers im
Personalienblatt für Asylsuchende im Rahmen der Asylantragstellung - nämlich der 3.
November 2009 - unabhängig davon, ob diese von ihm selbst oder durch eine Drittperson
gemacht wurde, weder für die Richtigkeit des 1. Januar 2007 noch für jene des 8. August
2008.

E. 4.5
Nach dem Gesagten ist das vom Beschwerdeführer geltend gemachte Geburtsdatum - der 8.
August 2008 - im Rahmen einer Gesamtwürdigung als wahrscheinlicher einzustufen als die
von der Vorinstanz im ZEMIS mit Bestreitungsvermerk erfasste Angabe des 1. Januar
2007. Dies gilt insbesondere angesichts der im Original eingereichten E-Tazkira, der
Übereinstimmung der dort vermerkten Geburtsdaten mit den entsprechenden Angaben im
in Kopie eingereichten Pass sowie seinen Aussagen im Rahmen der EB UMA, wonach er
Afghanistan vor neun Monaten im Alter von 16 Jahren verlassen habe. Somit ist der 8.
August 2008 als Geburtsdatum des Beschwerdeführers im ZEMIS einzutragen, wobei
wiederum ein Bestreitungsvermerk anzubringen ist.

E. 5



Im Ergebnis ist die Beschwerde hinsichtlich der Datenänderung im ZEMIS gutzuheissen.
Die Dispositivziffer 6 der Verfügung vom 10. März 2026 ist aufzuheben und die Vorinstanz
ist anzuweisen, im ZEMIS als Geburtsdatum des Beschwerdeführers den 8. August 2008
mit Bestreitungsvermerk einzutragen.

E. 6
Mit diesem Urteil sind die Anträge auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung und der
superprovisorischen Festsetzung des Geburtsdatums auf den 8. August 2008 gegenstandslos
geworden.

E. 7.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind dem obsiegenden Beschwerdeführer keine
Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG). Das Gesuch um Gewährung
der unentgeltlichen Prozessführung ist damit gegenstandslos geworden.

E. 7.2
Dem vertretenen Beschwerdeführer ist keine Parteientschädigung auszurichten, da es sich
vorliegend um eine im Rahmen des Asylverfahrens zugewiesene unentgeltliche
Rechtsvertretung im Sinn von Art. 102h AsylG handelt, deren Leistungen vom Bund nach
Massgabe von Art. 102k AsylG entschädigt werden (vgl. auch Art. 111ater AsylG).
(Dispositiv nächste Seite)
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